
  

  26.1.2017 -   Entscheidungen  

Bundesgerichtshof, Beschluss v. 7.12.2016 – XII ZB 422/15

  

1. Die Beteiligten eines Unterhaltsverhältnisses sind nicht daran gehindert, im gegenseitigen Einvernehmen
einen bestehenden gerichtlichen oder urkundlichen Unterhaltstitel außergerichtlich durch einen neuen
Vollstreckungstitel im Sinne von § 794 I Nr. 5 ZPO zu ersetzen.

2. Beruht die Erstellung einer vollstreckbaren Jugendamtsurkunde auf einer Unterhaltsvereinbarung der
Beteiligten, sind diese an den Inhalt der Vereinbarung materiell-rechtlich gebunden; eine Abänderung der
Urkunde kommt für beide Beteiligte grundsätzlich nur in Betracht, wenn dies wegen nachträglicher
Veränderungen nach den Grundsätzen über die Störung der Geschäftsgrundlage geboten ist (Fortführung
der Senatsurteile BGHZ 189, 284 = FamRZ 2011, 1041, und v. 2.10.2002 – XII ZR 346/00 -, FamRZ
2003, 304).

3. Begehrt der früher allein barunterhaltspflichtige Elternteil nach Eintritt der Volljährigkeit des Kindes
unter Hinweis auf die nunmehrige Mithaftung des früheren Betreuungselternteils Herabsetzung des zur
Zeit der Minderjährigkeit titulierten Kindesunterhalts, muss grundsätzlich das volljährig gewordene Kind
die gemäß § 1606 III S. 1 BGB auf seine Eltern entfallenden jeweiligen Haftungsanteile im
Abänderungsverfahren darlegen und beweisen.

Anm. d. Red.: Die Entscheidung wird veröffentlicht in FamRZ 2017, Heft 5, m. Anm. Knittel.
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